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RS OGH 1949/10/18 2Os745/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1949

Norm

JGG 1961 §2

JGG 1961 §5

Rechtssatz

Eine Einweisung in die Bundeserziehungsanstalt ist unzulässig, wenn der Einzuweisende zur Tatzeit schon das

achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte. Der Vollzug darf nicht mehr erfolgen, wenn er bereits zur Zeit der Einweisung

das zwanzigste Lebensjahr erreicht hätte. (Zum JGG 1928)
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